
net, daß jeder Süchtige dem Staat 1,4 Millionen Mark 
an ausgefallenem Sozialprodukt kostet./63/ Die stän
dige Zunahme der Kosten für das Heer der Behinder
ten, für zusätzliche Krankenhäuser, für Pflegepersonal 
und Experten, aber auch für den Ausbau der Zwangs
organe zur Verfolgung von Rauschgifttätern hat die 
staatsmonopolistische Führungsschicht der imperialisti
schen Länder auf den Plan gerufen. Erst kürzlich er
klärte Nixon, daß die USA-Regierung die Ausgabe für 
die Verfolgung von Rauschgiftschmugglern, für For
schung und vorbeugende Maßnahmen sowie für die 
Behandlung von Süchtigen auf fast 600 Millionen Dol
lar im Haushaltsjahr 1973 gesteigert habe. Allein für 
die Verfolgung von Rauschgiftverbrechen sollen dabei 
229 Millionen Dollar zur Verfügung stehen, was eine 
Verzehnfachung der entsprechenden Ausgaben gegen
über dem Jahre 1969 bedeutet./64/
Im Zentrum der staatsmonopolistischen Regulierungs
maßnahmen steht die Erhaltung bzw. Regenerierung 
der Ware Arbeitskraft der durch Rauschgift Gefährde
ten. So werden die aus Vietnam in die USA zurück
kehrenden Soldaten zwangsweise einem Test unterwor
fen, durch den ihre Süchtigkeit festgestellt werden 
kann. Süchtige Vietnamheimkehrer werden auf das be
reits erwähnte Methadon umgestellt, das zwar ebenso 
süchtig macht wie beispielsweise Heroin, jedoch eine 
gewisse Arbeitsfähigkeit wieder herstellt./65/ Für die
sen Zweck wird die Entlassung der von der Rauschgift
sucht betroffenen US-Soldaten aus den Streitkräften 
bis zu ihrer „Heilung“ zurückgestellt.
Auch in der BRD sind die Herrschenden durch eine un
glaubliche Eskalation des Rauschgiftmißbrauchs aufge- 
schreckt worden, die zu einer „nahezu epidemischen 
Ausdehnung des Drogenkonsums auch auf die jüngeren 
Jahrgänge der 12- und 13jährigen“ geführt hat./66/ 
BRD-Justizminister J a h n  beklagte erst kürzlich „die 
Folgewirkungen, die nur schwer zu überschauen sind, 
von den durch die Rauschmittelsucht bedingten be
sonderen Formen der Kriminalität bis hin zu 
den s c h w e r e n  w i r t s c h a f t l i c h e n  S c h ä 
d e n . .  .‘767/ (Hervorhebung von mir — P. P.).
Nach offiziellen Angaben wurden in der BRD im Jahre 
1971 von Bund und Ländern 18,8 Millionen Mark für 
die Bekämpfung der Rauschmittelsucht bereitgestellt. 
Außerdem habe die durch die Gemeinden für den glei
chen Zweck ausgegebene Summe, die auf Schätzungen 
beruht, „mindestens die Höhe erreicht, die von Bund 
und Ländern geleistet wurde“./68/ Für das laufende 
Jahr sind weitere Millionenbeträge vorgesehen, mit der 
der Rauschgiftwelle entgegengewirkt werden soll. Den
noch stehen diese Beträge in keinem Verhältnis zu den 
Aufwendungen, die notwendig wären, um Süchtige von 
ihrer lebensbedrohenden Krankheit zu retten. Nach 
den Berechnungen der Regierung des BRD-Landes Hes
sen kostet die erfolgreiche Heilung eines Süchtigen rund 
100 000 Mark. Die Herrschenden wissen also, daß mit 
dem gegenwärtigen Einsatz von Mitteln die Rauschgift
sucht nicht einmal gelindert werden kann. Die Berech
nungen offizieller Stellen gehen ganz offen davon aus, 
daß die Zahl der Süchtigen weiter ansteigen und die 
damit zusammenhängenden Steuerlasten der Bürger 
künftig weiter in die Höhe schnellen werden. So hat 
die „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“ 
bereits eine Rechnung aufgemacht, wonach jeder ein-
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zelne der heute 16- bis 25jährigen BRD-Bürger „bei 
einer gesamten Soziallast von 250 Milliarden Mark für 
die geschätzten 250 000 Drogensüchtigen im Jahre 2000 
etwa 50 000 Mark von seinem Einkommen beisteuern 
muß“./69/
Allen Regulierungsmaßnahmen aber, die der imperia
listische Staat im Zusammenhang mit dem Rauschgift
mißbrauch trifft, sind — unabhängig vom Umfang mate
rieller Aufwendungen — von vornherein enge objek
tive Grenzen gesetzt. Sie sind, so komplex sie auch an
gelegt sein mögen, immer nur auf Eingriffe innerhalb 
des staatsmonopolistischen Herrschaftssystems gerichtet 
und lassen die gesellschaftlichen Wurzeln dieser Fäul
niserscheinung des Kapitalismus unberührt. Deshalb 
haftet all diesen Maßnahmen ein Sammelsurium von 
Halbheiten und Inkonsequenzen an, die ihre Effektivi
tät von vornherein in Frage stellen. Es gilt hier im be
sonderen, was H o n e c k e r  kürzlich für die Regulie
rungspolitik des imperialistischen Staates im allgemei
nen feststellte: „Trotz vielfachen gesellschafts- und so
zialpolitischen Manövrierens, trotz Verstärkung der 
staatsmonopolistischen Einflußnahme der herrschenden 
Klasse auf die Gesellschaft beschleunigt und vertieft 
sich der Fäulnis- und Niedergangsprozeß des Kapita
lismus.“^/

Doppelbödigkeit der Kriminalpolitik

Insbesondere die von den imperialistischen Staaten ge
troffenen kriminalpolitischen und strafrechtlichen Maß
nahmen gegen den Rauschgiftmißbrauch sind ein Mu
sterbeispiel des gesellschaftspolitischen Manövrierens 
der den Staat beherrschenden Monopolgruppen. Sie 
demonstrieren in eklatanter Weise die Rücksichtnahme 
auf die Profitinteressen bestimmter Konzerne, die Pri
vilegierung bourgeoiser Täter sowie andererseits die 
Kriminalisierung von Handlungen, die überwiegend in 
den Bereich der Pathologie gehören.

In den USA beispielsweise werden unter Berücksichti
gung der Interessenlage amerikanischer Chemiekon
zerne an den Handel mit natürlichen Drogen einerseits 
und synthetischen Rauschgiften andererseits völlig un
terschiedliche Sanktionen geknüpft. So beträgt die Min
deststrafe für Heroinschmuggler in den USA fünf Jahre 
Freiheitsentzug./71/ Für den Handel mit dem ebenso ge
fährlichen synthetischen Halluzinogen LSD, das von 
amerikanischen Pharmaziekonzernen in Unmengen auf 
den illegalen Drogenmarkt geworfen wird, sind dage
gen Bagatellstrafen vorgesehen. Der Umgang mit LSD 
gilt beispielsweise im Bundesstaat New Jersey als blo
ßer Verstoß und wird im ungünstigsten Fall mit höch
stens 1 000 Dollar Geldstrafe oder mit Freiheitsentzug 
bis zu einem Jahr bestraft./72/

In der BRD sind nach wie vor eine Reihe psychotroper 
Stoffe, insbesondere die sog. Weckmittel (Amphet
amine), ohne Schwierigkeiten erhältlich. Allein im ver
gangenen Jahr wurden in der BRD 2,1 Millionen Pak- 
kungen Weckamine umgesetzt, die durch eine markt
schreierische Reklame angepriesen und ohne ernsthafte 
staatliche Prüfung in den Handel gebracht werden dür
fen. Zwar handelt es sich bei diesen Substanzen nicht 
um Rauschgifte im engeren Sinne, eindeutig aber um 
Erzeugnisse, die entsprechend dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über psychotrope Stoffe vom 19. Fe
bruar 1971 internationaler Kontrolle unterworfen wer-
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